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OSTERREICHISCH-PAKISTAHISCHES DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN 

Die Kammer der wirtschaftstreuhänder nimmt zur Kenntnis, daß der 
Abschluß eines neuen DBA mit Pakistan erforderlich erscheint. Die 
nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich auf einige wesentliche 
Punkte. 

Zu Art 5: Der pakistanische Vorschlag zu Art 5 Abs 2 lit hund i 
erscheint überflüssig (lit h wird nämlich ohnedies durch Abs 4 lit 
b aufgehoben; lit i dürfte bereits durch die Generaldefinition des 
Abs 1 erfaßt sein). Hinsichtlich Abs 3 ist allein schon aus 
Gründen der Verwaltungs ökonomie dem österreichischen Vorschlag der 
Vorzug zu geben. Der pakistanische Vorschlag zu Abs 5 li t c ist 
zweifellos mit Administrationsschwierigkeiten verbunden und sollte 
entfallen. 

Zu Art 7: Während Art 7 Abs 1 lit b aus der Stellung Pakistans als 
Entwicklungsland verständlich erscheint, sollte lit centfallen. 
Geschäftstätigkeiten "gleicher oder ähnlicher Art" werfen mit 
Sicherheit schwierige Interpretationsprobleme auf. Wenn schon eine 
Ausdehnung der Besteuerungsrechte des Quellenstaates für 
Unternehmens gewinne beabsichtigt sein sollte, so sollte dies eher 
durch eine umfassendere Betriebstättendefinition erfolgen. In Art 
7 Abs 2 ist li t a des pakistanischen Vorschlages abzulehnen, da 
sich dadurch eine doppelte Nichtabzugsfähigkeit bestimmter 
Aufwendungen ergeben könnte. 

Zu Art 10: Betreffend Art 10 Abs 2 wird der österreichische 
vorschlag bevorzugt. Gleiches gilt hinsichtlich Art 11 und 12. 
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Zu Art 15: Art 15 Abs 1 lit c (pakistanischer Vorschlag) ist 
abzulehnen, da Pakistan wohl eine Bruttobesteuerung vornimmt, 
während in Österreich nur das jeweilige Nettoergebnis 
ausgeschieden werden kann. Dies würde in vielen Fällen zu einer 
gänzlichen Nichtberücksichtigung von Betriebsausgaben führen, was 
unbefriedigend erscheint. 

Zu Art 23: Art 23 Abs 2 erscheint überflüssig, da sein Inhalt 
bereits durch Art 15 Abs 2 abgedeckt sein dürfte. Art 23 Abs 3 ist 
abzulehnen, zumal nicht vorhersehbar ist, wie groß der Umfang der 
unter diese Bestimmung fallenden Einkünfte nach pakistanischem 
Recht ist. 

Zu Art 25: Die Kammer der wirtschaftstreuhänder würde eine 
Durchsetzung der österreichischen Vorschläge zu Art 25 Abs 4 bis 6 
ausdrücklich begrüßen. 

Zu Art 29: Anstelle einer Rückerstattung von Abzugsteuern, die 
über das nach DBA zulässige Ausmaß hinausgehen, regt die Kammer 
an, Möglichkeiten vorzusehen, Steuerreduktionen an der Quelle zu 
ermöglichen. Dies sollte zumindest auf vorherigen Antrag möglich 
sein. 

Wunschgemäß wird diese Stellungnahme in 25-facher Ausfertigung 
übermittelt. 

Wir verbleiben mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Für den Fachsenat für Steuerrecht: 
Der Leiter: 
ao.Univ.-Prof.Dr. Heidinger e.h. 

Für die Kammer der wirtschaftstreuhänder: 

Der Präsident: 
i.v. 
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D,er Kammerdirektor : 
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//dtL) 
Dr. Paula Schneider 
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